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SOLONS SOGENANNTE XPEQN AIIOKOIIH IM
LICHTE DER ANTIKEN ÜBERLIEFERUNG

Aus der verwirrenden Fülle von Einzelproblemen, welche
sich um den in seinem Wesen noch stark umstrittenen Akt
der solonischen ae:~aax{}'e:~a gruppieren, soll in den folgenden
Ausführungen die Frage nach Sinn und Bedeutung des in der
antiken überlieferung mit Xpe:wv (X7tOX01t1j bezeichneten Vor­
ganges herausgehoben werden, eine Frage, welche die Ausdeu­
tung der antiken Zeugnisse bei Aristoteles 'A&'Y/v. 1tOAt't. c. 6
und Plutarch vit. Solon. c. 15 erforderlich macht. Man hat
es seither versäumt, diese Nachrichten einer eingehenderen
kritischen Prüfung zu unterziehen, woraus es auch zu er­
klären ist, daß wir noch heute oder richtiger gesagt, gerade
heute wieder auf so widersprechende Anschauungen über jene
Erscheinung stoßen, die bei den genannten Autoren als Xpe:wv
a1toxo1t1j figuriert.

Bei AristoteIes 'A{)·. 1tOA. c. 6 eingangs lesen wir folgenden
Bericht: KuptOe;; oe ye:v0l-le:voe;; 'twv 1tpaYl-la'twv ~OAWV 'tOV 'te: o~l-l0V

lj),e:u{}{pwae: xcd EV 't0 1totpoV'tt Xott e:le;; 't0 [JoEAAOV, xWAuaote;; Ootve:t­
~e:~v E1tt 1:01.; awp.a.atV, Xott vop.ou.; m'Y/xe: xat Xpe:WV a1tOX01ta.;
E1tOlljae: xat 1:WV lotwv 'X.ott 'tWV 0'Y/p.oatwv 1), Cie;; ae:tcrax&e:~otv Xot­
AOOatV, W.; a1toae:~aap.e:vo~ 1:0 ßapo.;. Nachdem Solon an die Macht
gekommen war, ..... verfügte er einen Erlaß der Schulden,
der privaten wie der staatlichen. Diesen Erlaß nennt man
Seisachtheia, worunter man die Abschüttelung der Schulden­
last versteht.

Die Xpe:wv a1toxo1t1j ist also dem AristoteIes identisch
mit der sog. ae:~aax&e:~ot. Diesen seinen Bericht unterbaut er
mit der -- unmittelbar folgenden - Erzählung vom Miß­
brauch der geplanten Seisachtheia durch einige der Freunde
Solons, welche in aller Eile Gelder zusammenborgten, um dann
nach Durchführung einer Transaktion in den alsbaldigen Ge­
nuß der Schuldentilgung zu gelangen. c. 6: €V oI.; 1te:~pwV'tat

1:tve:.; o~otßane:~v au'tov. auvEß'Y/ rap 't0 ~6AWV~ P.EnOV't~ 1to~e:lv

't~V ae:~aax{l'e:~otV 1tpoe:me:lv 'ttat 'twv rVwpt[JoWV, E1te:~&', 01'; p.ev

1) Der aristotelischen Version gemäß Hesychios (u. oEtocixjJ.Eta): l:OAOlv
XpEüiv &1tOM1tYjV 1l71J-t00!OlV xaL l/ltOl'ttxüiv EV0J-t0jJ.S't71oe.
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01 o"IJp.o'mw: Aeyoum, 7taplXa'tpa't"IJY"IJ&i)vat Ota 'twv q>[AWV, w~ 0' 01
ßOuAo(le:vm ßAacrq>"IJ(le:'tv, xat au'tov xmvwve:'tv. oave:tcraJle:vot y..ap
ou'tOt cruve:7tp[av'to 7tOn~V xwpav, xaL p.e:'t' ou 7tOAU 't"ij~ 'twv
Xpe:wv a7toxo7ti)~ ye:vop.ev"IJ~ E7tAOU'tOUV. ö&e:v q>acrt YEvecr{)'a~

X'tA.
Was besagt dieser Text über den Begriff der Xpe:wv a7tO­

X07tYj und der cre:tcrax&e:ta? Einmal, daß hier - wie im ein­
leitenden Satz des 6. Kapitels des Aristoteles - Xpe:wv a7toxo7tYj
und cre:tcrax&e:ta als identische Begriffe erscheinen, zum andern,
daß unter xpea hier laufende Barschulden gemeint sind,
nicht aber solche Schulden, die auf dem Leib oder einem
Grundstück lasten. Denn rasch vor Ruchbarwerden einer ge­
planten Schuldentilgung werden nach obigem Texte BargeIder
aufgenommen. Eine andere Interpretation ist nicht möglich.
Der plutarchische Parallelbericht c. 15 bestätigt unsere Fest­
stellung. Auch diesem zufolge benützten die unterrichteten
Leute den Vorsprung und borgten viel Bargeld zusammen,
das sie dann nach Ankauf von Ländereien infolge der in­
zwischen erfolgten Xpe:wv a7toxo7tYj nicht mehr zurückzuzahlen
brauchten: of oe 7tpOAaßoV'te:~ e:u&u~ xat q>&acraV'te:~ Eoavdcrav'to
cruxvov apyuptov 7tapa 'twv 7tAOUcr[WV ... " e:ha 'tcu ooyp.a'to~

i~e:ve:x{}eV'to~ ..... 'ta xpYjp.a'ta 'to't~ oave:[cracrtv oux a7toot06v'te:~

X'tA 2).
Die ErzäWung bei Aristoteles - um zu ihm zunächst

zurückzukehren - ist, wie oben festgestellt, in engsten Zu­
sammenhang gebracht mit seiner (im Einleitungssatz des 6. Ka­
pitels vorausgehenden) Definition der cre:tcraX{)'El/X als einer Xpe:wv
a7toxo7tYj. Seine Vorstellung vom Wesen der cre:tcraX{)'e:ta=xpe:wv
a7toxo7tYj übernimmt er somit der von ihm wiedergegebenen
überlieferung über das Gebahren gewisser Geldschieber (bei
Plutarch werden sie Xpe:oxo7t[oat genannt).

Nun aber ist diese Story nach ihrem Inhalt und ihrer
Tendenz als eine auf Solon zurückprojizierte Anekdote der
nachsolonischen Zeit (etwa aus dem 5. Jahrhundert) erkannt S

).

2) Vgl. hierzu Plut. Mor. 807 e .... EllocvEloa.v'to flip (sc. ol cpo..Ol) 1)1t0­
'1'11 lXOOCV'tE~ !i PYUPl 0V 1t 0AÜ XOC! f!E't' o),.Iyov Xpilvov EI~ cp61~ 'tOÜ vOf!OU 1tpO­
OCX&EV'tO~ ol f!EV EcplXV'YjOOCV olxloc~ 'tE Aocf!1tpli~ xa.t yijv OUVElOV'Yjf!EVOL 1to),.},'ilv
E~ div EllocvEloocV'to XP'Yjf!lX'tlOV, Ö ae 2:0),.lOV ocl'tlocv SOXE ouvocllLXE!v 'illllx'Yjf!Evo~.

3) Vgl. Br. Keil, Die solon. Verfassung S. 48: "Die aristokratische Quelle,
welcher Aristoteles folgte, ist eine Tendenzschrift aus den aristokratischen
Kreisen, welche um das Ende des 5. Jahrhunderts in politischer Opposition
gegen die Familienmitglieder jener Geschlechter (d. h. des Hippias, Hipponikos
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Denn einmal dürfen Finanztransaktionen im geschilderten Aus­
maß und im geschilderten Verfahren für die solonische Zeit
überhaupt noch nicht angenommen werden 4), da sie schon eine
vollentwickelte Münz- und Geldwirtschaft voraussetzen würden,
was bei dem archaischen Charakter der Wirtschaftsverhältnisse
in solonischer Zeit durchaus nicht der Fall gewesen ist 5), ­

dann aber trägt die Fabel untrügliche Kennzeichen parteipoli­
tischer Propaganda seitens demokratischer und aristokratischer
Parteigänger der nachsolonischen Zeit an sich (s. Anm. 3).
Man setzt die Legendendichtung meist in das Ende des 5. Jahr­
hunderts.

Daß man im Jahrhundert des Aristoteles die XPEWV a.7tO~

X01t1j als Topos für die Niederschlagung geschuldeter
Bargeider gebraucht hat, geht weiterhin aus dem Berichte
des Atthidographen Androtion und anderer Gewährsmänner
hervor (Plut. Sol. c. 15: xexh;o~ t~vee; eypext!Jexv, wv €crt~V 'Avopo­
tlwv), welche sich mit betonter Deutlichkeit in Opposition zu
jener landläufigen überlieferung stellen, wie sie von Aristoteles
bzw. seiner Quelle vertreten wird. Sie erklären mit aller Klar­
heit, es habe sich bei der crE~cr&.X&E~ex nicht um eine Nieder­
schlagung geschuldeten Geldes, sondern nur um eine Ermäßigung
der Zinsen, d. h. um eine Ermäßigung der Erträgnisse aus den
ausgeliehenen Geldern gehandelt (oux &7tOX07t~ XpEWV a.na
toxWV (.LEtp~Ot'Y)t~ xouq:>~cr{MV'texe; a.ycmijcrex~ tOue; 7tEV'Y)to:e;, xexL crE~­

cr&.X{}·E~exV oVo(.L&.cra~ tO q:>~),exV{}·pOl7tEU(.Lex tOÜtO x'tA. Plut. Sol. c. 15).
Nach den Berichten der Androtion-Gruppe gab es also

überhaupt keine XPEWV a.7tOX07t1j, d.h. keine Streichung
laufender Barschulden (wohl aber eine Senkung der Zinsen,
was m. E. glaubhaft erscheint). Daß Androtion (und mit ihm

und Konon [plut. Sol. c. 15]) standen". Vgl. jetzt über diese Frage W. J. Wood­
house, Solon the Liberator (Oxford 1938) S.182ff., besonders S. 184ff. ­
Die bei Plutarch c. 15 stehende Geschichte von den von Solon ausgeliehenen
5 oder gar 15 (!) Talenten stellt eine weitere Ausschmückung der Legende dar
und geht m. E. auf eine demokratische \ ersion zurück, welche der über­
lieferung von einer Xpsliiv li1toxom'1 einen besonderen Anstrich von Glaub­
würdigkeit geben will und zugleich eine Ehrenrettung Solons gegenüber seinen
aristokratischen Verleumdern darstellt.

4) Mit vollem Recht fragt Woodhouse a. O. S. 184: Where, in the
Athens of that day, should one have been able to lay hands upon silver
coins at short notice in such plenty awaiting investmenr, or find land for
sale in such amount, as postulared by the story?

5) Erst das spätere 6. Jahrhundert bringt eine entwickeltere Münz- und
Geldwirtschaft. S. Fr. Heichelheim in Schmollers Jahrb. 55 (1931) S. 229 ff.
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die 'ttve~) eine solche Feststellung traf, hat ihm die neuere Kritik
.teilweise übel genommen und zum Anlaß von Verdächtigungen
gegen ihn gemacht. Darüber siehe unten Anm. 10.

Soviel steht jedenfalls für uns fest: Es herrschten im 4. Jahr­
hundert zwei konträre Ansichten über das Wesen der XpEWV
chtOX01tY).

Prüfen wir nun noch das weitere Material, auf das wir
im 15. Kapitel der Plutarch-Vita stoßen!

Plutarch folgt zunächst der überkommenen Vorstellung,
daß XPEWV eX1tOX01tY) und crElcrcXX{)'ElCl den gleichen Vorgang be­
zeichnen und spricht mit ti>~ eOlXE die Vermutung aus, Solon
habe nach moderner Athenerart einen harmlosen Decknamen,
eine verniedlichende Bezeichnung für eine an sich mißliche
Sache gesucht 6), und habe mit einem crOq>lcr(lCl die XpEWV eX1tO­
X01tY) als crElcreXX&ZlCl bezeichnet7). Wenig später aber, nachdem
er den Androtion-Bericht und einen Kommentar dazu gebracht
hat, entscheidet er sich selbst zu einer konkreteren Stellung­
nahme, indem er weitere Autorenzeugnisse heranholt, welche
die überwiegende Meinung vertreten, nämlich: of OE 1tAElcr'tOl
mxV'twv o(lou rpClOl 'tWV ou(lßo)'Cllwv aVCllpEOlv jEvecr&Cll 't~v crEl­
crcGX&ElClV, und mit dieser Meinung, so erklärt er uns, ließen
sich Solons Gedichte leichter in Einklang bringen: XClt 'tolhol~

OUV~OEl (läUov 'ta 1tOlY)(lCl'tCl.
Was versteht nun, so haben wir uns weiter zu fragen,

Plutarch an dieser Stelle unter eXvCllpE(Jl~ 'twv cru(lßoACllwv? Soviel
wie XpEWV eX1tOX01ty)? Keinesfalls. Denn von einer solchen ist in
Solons Gedichten mit keinem Worte, mit keiner Andeutung
die Rede. Aber Plutarch beantwortet die eben gestellte Frage
selbst: XClt 'tOU'tOl~ OUV~OEl (lanov 'ta 1t0lY) (lCl'tCl. crE(lvuvnCll
yap 0 1:o).wv EV 'tOU'tOl~, Ihl 'tij~ &' U1tOXEl(levYJ~ yfj~

5pou~ aVElAE 1tOAAClX] 1tE1tYJY0'tCl~'

1tPOcr&EV OE OOUAEUOUcrCl, vuv EAEu&epCl'

6) Plut. Sol. c. 15: Ii 11' oih ol vEwnpoL "Cou, 'A&7jllcxlou, A6youoL "Ca, "Cliiv
1tpcxylJ.ci'twv lluoXEpElcx, OV0IJ.CXOL XP7jo"Cor, Kcxl cpLACXV&pW1tOL, E1tLKCXAU1t"Cov"Ccx,
aO"CElw, u1toKopl~Eo&cxL ••• vgl. dazu Plut. Mor. 807 e: E1tEl rap EV viji ACXßWV
"Ca OcpELAijIJ.CX"CCX KoucplocxL Kcxl "C'ijv OELOciX&ELCXV ("Cofi"Co ll' 'ljv U1tOKOpLOIJ.CX XPEWV
a1tOKOltij,) EloEvErKErv EKOL\lwocx"Co "Cor, cplAo~ K"CA.

7) Plut. Sol. c. 15: 'ltpw"Cou ~6AWVO' 'ljv 00, EOLKE OOcpLOIJ.CX "C'ij'/ "CWV
XPEWV a1tOK01t'ijv OELOciX&ELCXV ovolJ.ciocx\I"Co,. "Cofi"Co rap E1tOLijocx"Co 1tpw"Cov 1tOAl­
"CEUIJ.CX, ypci<jJcx, "Ca IJ.EV u1tcipxo\I"CCX "CWV XPEWV aVErO&CXL •••
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xcxl. 'tWV cXywylp.wv 1tpOe; cXpyuptoV yeyovo'twv 1tOAl'tWV 'toue; P.EV
cXv~ycxyev cX1t() ~evYjC; .•. 'toue; 0' EV-&&O' CXÖ1:0Ü oouA1Yjv cXelxecxll EXQV­
'tCXc; 11 EAw-&epouc; cpYjol. 1tOl~OCXO-&CXl.

Das ist Plutarchs klare Antwort. Die cXvcxlpeOlC; 'tWV crup.ßo­
ACX1WV bedeutet nach Plutarchs ganzer Argumentation nichts
anderes als die Beseitigung der äPOl und die Aufhebung
der Schuldknechtschaft. Plutarch hat also die xpewv cX1tOX01t~

schließlich fallen lassen und sich im Anschlusse an die
Meinung der Mehrzahl seiner Gewährsmänner zu einer anderen
Interpretation der oelo&x-&elcx bekannt, deren Wesen er in den
genannten beiden sozialpolitischen Maßnahmen Solons sieht
(Beseitigung der ÖPOt und Aufhebung der Schuldknechtschaft),
und damit trifft Plutarch das Wesen der sog. Lastenabschütte­
lung in ihrem Kern.

So erleben wir also im 15. Plutarch-Kapitel - nebenbei
bemerkt, so recht bezeichnend für die Arbeitsweise Plutarchs ­
3 Versionen über das Wesen der oeto&x-&etcx:

1. Die aristotelische Version von der xpewv cX1tOX01t~ =
OEtO&X-&Etcx ;

2. Den oppositionellen Bericht der Androtion-Gruppe;
3. Den Bericht der 1tAELO'tOt über die cXvcxlpeotc; 'tWV crup.-

ßoAcxlwv.

Die Überlieferung von der xpewv &.1tOX01t~ beruht somit auf
einer beschränkten Basis. Wenn sie sich in der Antike und
besonders auch in den Augen der neueren Forschung teilweise
einigermaßen behaupten konnte, so verdankt sie das wohl vor
allem auch dem Gewichte des Namens des Aristoteles, der hier
als Historiker freilich versagt hat 8).

Die XpEWV cX1tOX01t1j im Sinne einer Tilgung aller Bar­
schulden hat sich in nachsolonischer Zeit in die überlieferung
eingeschlichen und ist als historische Korruptel zu betrachten.
Wie wir schon oben beobachten konnten, hat Parteipropaganda
bei der Legendenbildung mitgeholfen. Die" ursächliche Ent­
stehung des Gerüchtes von einer allgemeinen Schuldenkassierung
durch Solon geht wohl überhaupt auf die radikaldemokratische
Propaganda für eine Schuldentilgung zurück, wie sie von radi-

8) Was Wilamowitz, Aristoteles und Athen 142 über das 10. Kapitel
der "A&Yjv, 1tOA~'t, ausspricht: "Leider, leider ist alles nicht bloß falsch, sondern
zeigt eine kaum glaubliche Unbekanntschaft mit der Sache", ließe sich be­
gründetermaßen auf die hier zur Debatte stehende Stelle anwenden.
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kaIen Kreisen des 5. und 4. Jahrhunderts 9) betrieben wurde.
Dabei ging es ihnen auch um eine Legitimierung ihrer Ansprüche,
die sich am überzeugendsten eben so erreichen ließ, daß man
diese als historisches Faktum auf die Zeit des großen Solon
zurückprojizierte;

Um so stärkere Beachtung und Anerkennung verdient die
realistische Art, mit der der Atthidograph Androtion und
andere die korrumpierte Auffassung der crEtcrax&Etlx als einer
XpEii>V &.1tO')l,.01t~, wie sie sich besonders Aristoteles zu eigen
machte, zurückgewiesen hat. Darob wurde er, wie schon an­
gedeutet, von einigen neueren Forschern verdächtigt 10) und
zum konservativen Parteigänger gestempelt, der die "wahrhaft
revolutionäre" Schuldemilgung Solons, eine Forderung, die sich
wieder (again) im 5. Jahrhundert zum Schrecken der besitzen­
den Klassen erhoben habe (Jacoby, s. Anm. 10), zu einer Zins-

9) Daß sich gerade im 4. Jahrh. der Kampfruf nach den radikalen Re­
formen einer XPI>WV ciltoxolti, und eines 1'~I; civcxllcxol161; erhoben hat, geht,
wie mir scheint, besonders aus Platon, Gesetze m684d hervor, wo diese beiden
Forderungen als das Schlimmste bezeichnet werden, was man Politikern vor­
werfen kann. Von den Herakliden berichtet Platon a. 0.: DUX '1jv "torI; VOl1O­
.s hOlle; 11 I1I>1'lo"t'YJ "t6lv l1el1<!'I>OlV, 10o"t'YJ"tcx cxu"torl; "tLVCX xcx"tcxoxI>Ua~OUOL "t1jl;
ouolcx\;, i\ltl>p sv IXAACXLI; VOl1o&l>"toul1evcxLI; ltOhOL ltOAAaXL\; 1'l1'vl>"tcxL (sc. 11€11­
<ln\;), sav "tL\; ~ 'YJ"t ii 1'~\; 1:1> X"t1jOLV XLVl>rV xcxl XPI>6lv IltaAUoLV ... Dem Wort­
laut dürfen wir entnehmen, daß bei der Neuordnung von Gemeinden viel­
fach der Anspruch auf Knderung der bestehenden Landbesitz- und Schuldver­
hältnisse erhoben wurde Weiterhin wäre das Zeugnis des Isokrates, Panathen.
259 heranzuziehen, der einen y1jl; civcxllcxol10\; und eine XPI>6lv altoxoltij unter
die heillosesten übel (<ivijXl>o"tCl. xcxxa) zählt. Solche Belege zeugen fraglos für
herrschende Zeitströmungen. Vgl. hierüber R. v. Pöhlmann, Gesch. der sozialen
Frage und des Sozialismus in der antiken Welt, Bd. I (3. Aufl. von Fr. Oertel)
S. 327 ff.

10) Vgl. Busolt-Swoboda, Griech. Staatskunde I S. 95; TI S. 829 Anm. 5.
(Bus.-Sw. glauben an eine Aufhebung naHer Schuldforderungen, auch der im
Geschäftsverkehr und auf Kontrakten beruhenden". (!» - Neuerdings wieder
F. Jacoby, Atthis (Oxford 1949) S.74: It ... was certainly he (sc. Androtion)
who in accord with the conservative party interpreted Solon's truly revolu­
tionary liquidation of debts (a demand for which was raised again in the
fourth century to the terror of the propertied c1asses) as a relatively harm­
less change of the coinage and reduction of the rate of interest; s. auch S. 123.
Der Nachweis einer Zugehörigkeit Androtions zu den Konservativen ist bis
jetzt jedenfalls nicht gelungen. Der Hinweis darauf, daß Androtion Schüler
des Isokrates gewesen ist (Jacoby S. 74) genügt m. E. ebensowenig wie die
Tatsache, daß Androtions Vater Andron zur gemäßigten Gruppe um Thera­
menes gehörte (Aristot. ·A&'YJv. ltOA. 34, 3; J acoby a. O. S. 384 Anm. 30) zur
Erhärtung der Ansicht, Androtion habe aus propagandistischen Gründen Solons
XPI>6lv ciltoxoltij geleugnet.
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senkung und Münzreform umgedeutet habe. Den Androtion
zum Propagandisten irgend einer Partei zu machen, dazu fehlt
uns jegliche Stütze in der überlieferung, und es ist bezeich­
nend genug, wenn die über seine politische Haltung ausge­
sprochenen Vermutungen so gegensätzliche sind 11). Man mag

. Androtions eigene Aufstellungen hinsichtlich Zinssenkung oder
des von ihm behaupteten - sehr problematischen - Zusammen­
hanges zwischen Seisachtheia und Münz- und Maßreform so
oder so beurteilen, in der Ablehnung der Annahme einer all­
gemeinen Niederschlagung geschuldeter Gelder durch Solon
behält er Recht.

Mit der These von einer Streichung aller Schulden, also
auch solcher, mit denen keine Haftung mit Leib und Land
verbunden war, müßte endgültig aufgeräumt werden 12). Daß
Solon alle Art von Barschulden getilgt habe, zu denen also
auch solche gehörten, die im alltäglichen Leben von Mensch
zu Mensch oder im Handels- und Geschäftsverkehr im Wege
von Krediten und Vorschüssen oder zur Behebung eines augen­
blicklichen oder vorübergehenden Notstandes, vielleicht gar zu
Spekulationszwecken eingegangen waren, stellt m. E. geradezu
eine simplification terrible dar. Ein solcher Akt nackter und

11) Wilamowitz, Aristoteles und Athen 1276 f. hält die Atthidographen
für ad!."lsfeindlich, K. v. Fritz, Atthidographers and Exegetae in Transactions
Amer. Philol. Ass. 1940 S. 125 zählt den Androtion (und Lampon) zu den
'liberals' und Jacoby zu den 'Konservativen' und 'Notabeln' (yvWPLf.lOL, E&1tO­
pOt, EmepocVEr~ s. Jacoby S. 293 Anm. 22.

12) Der erste Forscher, der des AristOteIes Bericht ("Alhjv. 1tOAt't. c. 6)
wörtlich nahm und seine kanonische Bedeutung inaugurierte, war Kenyon in
seiner Ausgabe der ·A&'Yjv. 1tOAL't. (Oxford 1891) S. 15 Anm. 6, ohne aller­
dings eine plausible Begründung dafür zu finden: Probably, in dealing with
the large number of obligations secured on the person or land of the deb­
tor, Solon found it impossible to avoid touching the remaining dass of debts,
and was unable to annul the one without also annulling the other .....
the .extension of the XPEWV d1toxo1ti) to all debts alike affected a great sim­
plification of the measure . .. Die aristOtelische überlieferung übernehmen
dann besonders Busolt-Swoboda (s. Anm. 10) und neuerdings wieder F. Jacoby
(5. Anm. 10), während De Sanctis, 'A't&l<;; (2. Aufl. 1912) S 206/07 eine sehr skep­
tische Haltung ihr gegenüber einnimmt. Ohne kritische Stellungnahme zu
unserem Problem bleibt Heichelheim, Wirtschaftsgeschichte d. Altert. I S. 287.
(.. "Die Seisachtheia, die nach dem Wortlaut der antiken Quellen
(von mir gesperrt) alle öffentlichen wie privaten Schuldverpflichrungen auf­
gehoben hat."). Welche Bewandtnis es mit den xpeoc IJ'Yjf.l6otoc hat, ist fraglich.
Kenyon a. 0 S. 15 Anm. 6 erkärt: debts to ehe stare. Also wären darunter
.geschuldete Markt- und Hafengebühren, Strafgelder, Gerichtsgebühren u. dgl.
zu verstehen..
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kalter Enteignung von Gläubigern wäre unvereinbar mit dem
Geiste besonnener Rechtlichkeit, wie er Solon zu eigen war.
Ein Radikalismus dieser Gestalt hätte jeglicher rechtlichen und
moralischen Grundlage entbehrt und hätte Treu und Glauben
aus den Herzen der Bürger gerissen. So konnte sich ja auch
der zum Otanax:t~~, zum Schiedsmann Erwählte nicht zu einemr* tXvaoacrJ.L6~ entschließen, zum großen Leidwesen der Armen
(Plut. Sol. c. 16). Er hätte auch mit einer solchen Maßnahme
gegen die Politik der Mitte, gegen die J.LE(j61:YJ~ verstoßen, die
er in seinem ganzen Gesetzgebungswerk verwirklicht hat. Und
wer etwa der Meinung sein sollte, die Geldausleiher hätten
eine totale allgemeine Schuldenstreichung und damit eine totale
Geldeinbuße mit einem bloßen Proteste hingenommen, der geht
m. E. von der irrigen Annahme aus, daß zu Solons Zeit der
Staatsgedanke in Athen schon unbedingte Geltung beanspruchen
konnte und gegen jede Gefährdung, gerade vonseiten der Be­
sitzenden gefeit war.

Niemals im Altertum lS) erscheint eine Streichung von Bar­
schulden als Akt legaler Gesetzgebung, wohl aber als utopische
Forderung radikaler Demagogen 14), als zugkräftige Parole, mit
der verbrecherische Gewalthaber wie Agathokles 15) eine ver­
hetzte Masse von Verschuldeten und Proletariern einfangen
wollen, oder als verheißungsvolles Schlagwort des - gescheiterten
- Staatsstreiches eines Agis und Kleomenes 1

6
). Noch in der Spät­

zeit der römischen Republik wird diese Parole als demago­
gisches Lockmittel dem Volke dargeboten, wie uns Ciceros

13) Auch dem Rechte der vorderasiatischen Völker ist eine solche Maß­
nahme meines Wissens fremd. In den östlichen Randgebieten des Hellenismus
ist das zinsen- und kapitaltilgende Arbeitspfand nachweisbar. Vgl. den Hin­
weis in meinen 'Untersuchungen zur altorientalischen und althellenischen Ge­
setzgebung', Leipzig f933, S. 56, 1; 58,1.

14) So z. ß. bei Dion·. s ·ApX0tlOA. ·PwJ!. VII c. 7. Der Historiker selbst
bezeichnet die von Demagogen verheißene XPEriiV ä.CPEOt~ und den "fij~ ä.va­
Ill%oJ!6~ als übelste Akte politischer Gewalt, di~ es in der Welt geben kann
(VII c. 8: GUO 't" xetxto'ta 'triiv EV civ&pliJ1tOl~ 1tOAt'tEUJ!et'tWV, or~ ä1taoa xpij'tat
1tPOOtJ!lOt~ 'tupavvl~), als "Vorspiel" zu jeder Tyrannis. Vgl. hierzu Dion
Chrysost. 31,70. 332 M., der mit Genugtuung feststellt, daß jeder Versuch
der Verwirklichung einer XPEriiV ci1toxo1t'lj oder eines "fij~ civa/laoj.l6~ feierlicher
Verfluchung oder schwerster Bestrafung würdig ist. Vgl. dazu das Anm. 9
zitierte Isokrates-Wort von den civ'ijxEo'ta xaxet.

15) Diodor XIX 7, 5: E1tlJHE1Aa'to "f"P 'A"fa&oxAij~ .. xat XPEriiV ci1to­
X01t,,~ 1tOt'ijoEo&al xat 'tor~ 1t€vlJGt xwpav /lwp'ijoEo&at.

16) S. hierüber Näheres bei R. v. Pöhlmann, Gesch. d. sozialen Frage
und des Sozialismus in der antiken Welt (3. Auf]. von Fr. Gertel) S. 378 ff.
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klassische Warnung 17
) lichtvoll bezeugt (de off. II 76): qui vero

se populares volunt ob eamque causam ... pecunias creditas de­
bitoribus condonandas (nachlassen) putant, labefactant furtda­
menta rei publicae, concordiam primum, quae esse non potest,
cum aliis adimuntur, alüs condonantur pecuniae. .

Schließlich scheint es außer Zweifel zu stehen, daß Solon
mit einer Aufhebung aller Schuldforderungen, auch solcher im
Handels- und Geldgeschäft, das wirtschaftliche Gefüge seiner
Zeit in heillose Unordnung und Verwirrung gebracht hätte.
Aber vielleicht bedarf es zum Beweise des utopischen Charak­
ters einer totalen XpEG>V (XoltOxonYj gar nicht eines solchen Hin­
weises, wenn wir mit W. J. Woodhouse, Solon the Liberator
S. 172 annehmen wollen, daß die xpEa der solonischen Zeit
vorwiegend den Charakter landwirtschaftlicher Verschuldung
tragen und daß die Vorstellung von Schulden irgendwelcher
anderer Gattung, die nicht mit Land- und Bodennutzung im
Zusammenhang stehen, für Solons Tage der sachlichen Bedeu­
tung entbehre 18).

So führen uns also auch sachliche Gründe zu der Fest­
stellung, daß die überlieferung von einer durch Solon ver­
fügten Niederschlagung sämtlicher Schulden, insonderheit der
Schulden an barem Gelde eine spätere - bewußt oder unbe­
wußt - irreführende Interpretation der solonischen crEtcraX-&Eta
darstellt, der man eine Kassierung aller Barschulden unter­
schoben hat.

Es gewährt ein besonderes Interesse zu beobachten, wie
die Parole von einer XpEWV (1.n;oxonYj sogar in amtlichen Kund­
gebungen des staatlichen Lebens ihren Niederschlag gefunden
hat. So heißt im athenischen Heliasteneid (bei Demosth. 24,

17) Vielleicht unter Anspielung auf die sozialrevolutionären Pläne eines
Caelius Rufus - vgl. Caesar, bell. civ. III 21,1 - und· eines Dolabella (vgl.
Cassius Dio XLII 32).

18) Woodhouse a. 0.: The accempt co draw a distinetion between such
agrarian debts and debts imagined of some omer type, uneonneeted with
land and the use of land, has no real signifieanee for the days of Solon.
Anderseits aber gibt Woodhouse (S. 171) doch auch das Vorhandensein schwe­
bender Schulden (no doubt there were eurrent any number of personal obli­
gations of repayment of loan as beeween man and man - floating debts -)
oder sogenannter debts of honour zu, die auf Grund einer Vereinbarung
zwischen Angehörigen adliger Häuser, durch ein gentlemen's agreement zu­
stande gekommen seien (agreements in the family).
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149): \j!'Y/<ptoül1at ..• OOOE 'tWV XpEWV 'twv 10LooV 19) &7tOX01tCX!;; OOOE
yijc;; &vaoaol10V ti)c;; 'A&'Y/vaLOOV 000' Olxtwv.

A.hnlich steht es im Eid von Itanos auf Kreta: OOOE yäc;;
&vaoaol1ov OOOE olxtwV OOOE olxo7tEOooV OOOE XpEWV &7tOX07tYJv
7tOt~Ooo (bei Dittenberger SylP 526). Solche amtlichen Ver­
sprechungen waren psychologisch wohl begründet. Die Eides­
formeln bedeuten einerseits ein beruhigendes Versprechen für
die Besitzenden, anderseits eine Warnung an extreme Boden­
reformer und radikalsoziale Politiker, wie sie anscheinend vieler­
orts als Wortführer einer antikapitalistischen Zeitströmung auf­
getreten sind.

Erlangen Max Mühl

A FRAGMENT OF AESCHYLUS' AIGYPTIOI?·

Oxyrhynchus Papyri XX, 2251
. . .

] XEtp . [
]tOEyapoo~ [ .. ]~EL...] v[.]. [
]OV~EVOooxovxa'tao . [

]O'ttVxapt~ . v~ [..] .0 [

] . [.]Ot'totootxatoto [
-:otyapx [...] ':P~O~?I1[

lt0l1ao[ . ]<p~toEtXE. [

tOO' av~ [.]AOVßPEYl1a,:[...] . [

oup0l:l' [..]~OOV7to'tl1ovyo[

l ]'t?OEya[ ] ... EtV7tapoo~[

]7t~[ ] PliOUAtl1 [
]E. [ ] Et [J: .[ ].l1~t [
] [ ] [

. .
XEtp. [

10E yap wZ [EOgE[VtE ]v[.]. [
't ]ov ~Evo06xov xa'taox [

e]O'ttv Xapto EV 6 [E~] 10

]. [.] crt 'tol0 otxaLOto.
'totyap '1.[...] ':PtO~~11 [

xOl1ao [ci] <pEtOEl XE. [

'taO' äva [U]AOV ßpEWa7t [..]

oupol1[Ev] a obv 7totl10V Y
[OtO X'tA.

Not e Line 3: ~ (Or perhaps P neither normal), Lob e 1. Line 8, left

hand column: '( is added above the line.

19) Deutlich vernehmen wir hier den Nachklang der von AristöteJes
('A&'1jv. 1tOAl't. c.6) übermittelten Version.




